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die Gesellschaft. Kın Vater mıt mehr der weniger Kindern Ver-
dient deshalb und für sS1iC  h nıcht mehr qls ein Kınderloser.
Jedoch ıst der Durchschnittslohn, den jede Volkswirtschaft,
ceterıs parıbus, für den einzelnen Arbeiter abwirft, ogrößer,
Je größer die durchschnittliche Zahl und Tüchtigkeit der Kinder
der einzelnen Familien ISt.

Vor Jahren hatten WIT 1U wenıgstens au dem Lande
(in der Stadt hat das Jbel des Ehemißhrauches früher eıngesetzt)och eıne Durchschnittsfamilie mıt vıer hıs fünf Kindern; WITr
hatten damals weıthıin och die „nNaturtireue Normalfamilie”

Muckermann). Vor Jahren hatten WIT ber iın Österreich
NUur mehr eine Durchschnittsfamilie mıt Zzwel Kindern, die „Natur-

Normalfamilie“ gehörte weithin uch au dem Lande schon
der Vergangenheit Heute haben Nu mehr eıne Durch-
schnittsfamilie mıt einem Kınd Prozent aller Ehen sS1inNn.  d kınder-
los!), und wWwWenn die Entwicklung ungehemmt weitergeht w1€e
bisher, wird die Durchschnittsfamilie iın weıteren Jahren DUr
mehr eın halbes Kınd der wenıger aufweisen. Die Spirale
der Entwicklung verengt S1IC.  h zwangsläufig immer mehr nach
innen un: strebt dem ull nkt Dann werden UU mehr Eın-
wanderer remder V ölker (Slawen, Japaner, Chinesen ?) unsere
Wiırtschaft aufrechterhalten können. 1r fordern heute, WIr

mehr eine Durchschnittsfamilie mıt einem Kind haben,
überdies das Sozilalprodukt der Wırtschaft durch die Zerstö-

rTUNSCH Zzweler Krıege und die Fehler eines krassen Individualismus
zusammengeschrumpft.ist, och immer den „Familienlohn“, obwohl
eıne Durchschnittsfamilie mıt 1er 15 fünf Kindern un die ih
und der heutigen Kulturstufe gemäße Sozialfrucht dafür Sar nıch
exıistiert un nıcht existieren ann. Es hegt ıer praktisch eine
utopische, augenblicklich nıcht realisıerhare Forderung VOFL,. KErst
eLwa ın Jahren, wenn durch eine allgemeıne, heroische eob-
achtung der Konsumethik un 1n deren Gefolge uch der Produk-
tionsethik (Verlagerung der Kapitalinvestitionen auf den Sektor
notwendiger Lebensgüter) un!: natur  uer Eheführung wıeder
eine aturireu Normalfamilie erreicht waäre, könnte dieser HKor-
derung stattgegeben werden. VWeıl ber eine derartig heroische
Umstellung uUuNseTer Menschen un!: insbesondere des Kapıtals
allgemein un sofort nıcht werden kann, mMu eln anderer
Ausweg aQus unNnserer Ehe- un Familiennot gesucht und efunden
werden. (Schluß olgt
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Cooperatio SaCTISs. In einer klösterlichen Paramentik bestellt eın Herr,

der den Eindruck 1nes Geistlichen macht, ZUF großen Freude der Schwestern
einen kostbaren Chormantel und verschiedene wertvolle Meßgewänder.
Der Liefervertrag wird ordnungsgemäß _unterzeighnet. Bei eıner Rückfrage
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tellen die Schwestern fest, daß ihr Kunde altkatholischer Pfarrer ıst ıne
Vertragsanfechtung verspricht WCNH15 Kırfolg Bel Nichterfüllung erleiden
die Schwestern jedem Fall beträchtlichen Schaden Anderseits scheint
be1l Vertragseinhaltung der Tatbestand „Partıcıpatıo SAaCcrıs egeben,
die nach Kanon 1258 („quUOoVviS modo”) verboten 1ST. (vgl auch Kan
VWiıe sollen 1C. die Schwestern verhalten ?

Die Yrage stehende Mitwirkung I1ST. aktıv und POSIUV, da MNSerem
Wall tatsächlich atholiken be1 der Vorbereitung akatholischen (Jottes-
dienstes beträchtlich mitwirken och 1ST dıe vorliegende Mitwirkung nıcht
ormell da jede iNnere Anerkennung des akatholischen Kultes Die
,cooperano steht geradezu untier dem Einfluß vVvoLxn Furcht und wang
Die Miıtwirkung 15% 1Ur materiıell un auch das LUr entfernt, vorbereitend
ndırekt Es werden Jediglich (ungeweihte) Paramente gehliefer Unter diesen
Umständen können dıe Ordensschwestern aus trıftigen Grund und
untier möglichster Vermeldung Argernisses (Protesterklärung) S1C. mıt
der Kınhaltung des Liefervertrages abfinden

Zum Verständnis se1 auf Parallelfälle hingewlesen Das Offi-
1UIN entschıed 30 Juni und Julı 1864 die Frage, ob atholiken

der Errichtung VOoO  s (Gotteshäusern für Protestanten mitarbeiten könnten
(Collectanea Congregationis de Propaganda Fıde, Nr 1257 10)
Als Antwort wurde auf 1Ne Instruktion VeETrWIESCH, die dem Apostolischen
Vikar VO  > Kentucky Jänner 1818 erteilt wurde. Sie lautet folgender-
maßen: „Man soll die katholischen Arbeiter nıcht beunruhigen, wWenn kein
Ärgernis entsteht un:! die Mitarbeit nıcht auf Verächtlichmachung der eli-
S10 hinausläuft. Der Bischof lasse die Handwerker oder Künstler durch
Missionare oder Beichtväter geeıgnetLer W eıise aufklären, untier welchen
Umständen S16 Bau VO.  m Kirchen für Protestanten oder VO  - Synagogen
nıcht mıtarbeiten dürften Sie IN1LUSSCH ihre Mitarbeit folgenden Yällen
einstellen:

wenn TE Mitarbeit gemeıinhın als Anerkennung der falschen Religion
aufgefaßt wird;
NenNn die Arbeit eiwas enthält, das sıch direkt und CINZ1$ 1inNne

bılligung des katholischen €es un ıne Anerkennung verurteilten
häretischen Kultes darstellt ;
wenn feststeht, daß die Mitarbeıt der katholischen Handwerker oder
Künstler vVvVOon den Häretikern ZU. Verächtlichmachung des katholischen
Glaubens herbeigeführt wıird
Außerhalb dieser Fälle sıind die Katholiken iıhrem guten Glauben

belassen och mahne 5 S16 jedem Wall daß S16 be1 ihrer Arbeitsleistung
nıcht beabsichtigen dürfen, ult der Häretiker mitzuwirken A

Eine eıtere Parallele bhıetet auch ein FYFall den die Propagandakongre-
gatıon 26 November 18329 entschıed (vgl Coll Nr I5 Ks handelt
sıch hıer Kaufverträge Kın T1ıst we1gert S1C. Ungläubigen
Gegenstände verkaufen, die abergläubischem ult verwendet werden
Der Ungläubige erklärt daraufhin miıt unterstellbarer Täuschungsabsicht,
daß die Verwendung indıfferent 61 Im Weigerungsfall hat der Kaufmann
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für sich und ec11Ne Glaubensgenossen beträchtlichen Schwierigkeiten ZU
rechnen Die Heilige Kongregation erklärt den Verkauf a asu für statthaft

TELLNLC. 157 die IT5C. gerade Altkatholiken gegenüber WENISECTr tolerant.
Während S16 Sıimultanea mıt Protestanten duldet untersagt s1C ausdrücklic
Mitgebrauch vomn Kirchen un Friedhöfen durch Altkatholiken Bei erfolg-
losem Kınspruch wurde dıe 1I5CcC interdiziert und für den (Gottesdienst
der Katholiken anderweıtig YESOTZL; ohl deshalb we die Beibehaltung
des katholischen Rıtus seıtens der Altkatholiken allzu leicht C111 Irreführung
der Gläubigen eCWIFT. (vgl Wenner, ırchliches Vermögensrecht, Aull.,

60)
IDie angeführten Parallelfälle beleuchten gut daß trıftigem

Grund untier bestimmten Umständen indıirekte un entfernte „COODC-
rTatiılıo S ACI1S zugelassen werden kann Unter diesen Umständen soll Nal

die Schwestern NUserem HYall „nicht beunruhigen Zu empfehlen WAar:‘
C1Hn entsprechende Sicherungsklausel 112 Liefervertrag, damıt hnliche Iır-
umer und Täuschungen künftig unterbleiben

Vallendar Rhein) Dr Bernhard Puschmann SAC

Absolution nNe€ Ka  (1}  en, der bei CeC1Ner mitmachte. Folgender
Kasus wird ZU. Beurteilung vorgelegt bın Mann hat etwa fünf Jahre lang
be1 Sekte, der Brüdergemeinde mıtgemacht Er Wäar VO  —- den Sek-
tenbrüdern ZU. Gottesdienst eingeladen worden, ıST ann regelmäßig hın-
CSANSCH, mıt Frau und Kindern, und hat auch das Abendmahl empfangen.
Aus der katholischen Kırche ıst nıcht ausgetreten, hatte aber mıt der
Geistlichkeit keinen Kontakt mehr. Vor Jahren hat sıch die Sekte ı
aufgelöst Seıither hat der Mann wıieder 1emlich regelmäßig den katholischen
(s;ottesdienst besucht, ist. aber zZuUuU den Sakramenten Im Spital
hat ıh C111 Beichtvater absolviert der Meinung, daß eıne Kırchenstrafe
eıngetreten SCHI, weıl } der Mann nıcht auSs der katholischen Kırche ausse-
treten se1ı Nun wurde nachträglich der Kommentar VO  b one konsultiert,
und dort fand sıch Can 2314 die „Wer akatholischen
Religionsgenossenschaft ormell übertritt oder sıch iıhr (ohne formellen Über-
trıtt) öffentlich anschließt, der ıst damıt ohne weıltere: VO.  5 Rechts cS'
ınfam.GG Also ist doch 1N€ Kirchenstrafe eingetreten. Was ist DUu. tun ?

Der Beichtvater CWahn den bestimmten Kındruck, daß der Mann
siıch ber die Iragweıte andelns keine Rechenschaft gegeben at.

Hier stellt sıch ine oppelte Frage Ist tatsächlich C1N!| Kırchenstrafe
eingetreten ? Wenn Ja, kann der Beichtvater ohne besondere Voll-
machten die Absolution erteilen ?

Ist 110 Kirchenstrafe eingetreten?
a) Eine (Gesetz festgelegte Strafe dann € wenn die Straftat

ihrer Art vollendet IST, wenn alle gesetzlichen, subjektiven un!
objektiven Tatbestandsmerkmale verwirklicht S1N!  d (can, 2228

Subjektiv ıst schwere Schuld erfordert: die 'Vat IMu vorsätzlich,
mıt Wissen un! Wiıllen oder ı schwer sündhafter Fahrlässigkeit begangen
worden SC (can. 2199 2218 Da sıch der Mann ber die Iragweite
„Theo. -Dra. Quartalschrift“ III 1956 16


